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Sitzung am 09.07.2013 TOP 

 
Behandlung  öffentlich GD 250/13 
 

Betreff: Kommunales Lärmschutzprogramm, Maßnahmen an der B10 
- Vergabe der Lärmschutzwand südliches Dichterviertel 

  
Anlagen:  
 
Antrag: 
 
Der Bericht zur Aufhebung der Ausschreibung wird zur Kenntnis genommen. 
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Sachdarstellung: 
 
 

1. Anlass 
 
Fachbereichsausschuss am 04.04.2013 (siehe GD 161/13) 
- Lärmschutz Südliches Dichterviertel 
- Lärmschutzwand an der B10 im Bereich Dichterviertel 
- Genehmigung der Entwurfsplanung und Baubeschluss 
 
2. Kostenberechnung 
 
Für die Erstellung der Beschlussvorlage GD 161/13 wurden Kostenberechnungen von 
der planenden IB G+H Planungsgruppe durchgeführt. Die Kosten für die ausgeschriebenen 
Leistungen wurden am 08.04.2013 mit 694.341,10 € brutto ermittelt.  
 
3. Ausschreibung 
 
Die Leistungen wurden gemäß der VOB öffentlich ausgeschrieben. Aufgrund der Höhe des 
zu erwartenden Bauvolumens erfolgte die Veröffentlichung deutschlandweit. Die 
ausgeschriebenen Leistungen umfassten  
Teil 1 - Lärmschutz Bereich Grünfläche 
Teil 2 - Erweiterung Wohnbebauung (anteilig) 
 
Bei der am 24.06.2013 durchgeführten Submission wurden zwei Angebot abgegeben. Die 
Angebotssumme bei diesen Angeboten betrug 1.323.236,78 € brutto bzw. 1.421.409,12 € 
brutto. Die niedrigste Angebotssumme liegt 628.895,68 € brutto über der 
Kostenberechnung, somit ist das Budget um 190,57% überschritten. Die 
haushaltsrechtlichen Voraussetzungen sind nicht erfüllt. 
 
4. Aufhebung der Ausschreibung 
 
Die Verwaltung wird aus oben genannten Gründen die Ausschreibung gemäß § 17 Abs. 1, 
Nr. 3 VOB/A (schwerwiegenden Gründe) aufheben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


